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Meine, deine, unsere Energie
Gemeinsam die Energiewende beschleunigen

Österreich ist europäischer Vorreiter 

für neue Modelle der gemeinschaftli-

chen Energieversorgung: Energiege-

meinschaften (EG) wurden u. a. in der 

Form von gemeinschaftlichen Erzeu-

gungsanlagen (GEA), Erneuerbaren-

Energie-Gemeinschaften (EEG) und 

Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) 

ins Rechtssystem eingeführt – mit 

hohen Erwartungen in Bezug auf 

mehr Dezentralisierung, erneuerbare 

Erzeugung, Bewusstseinsbildung und 

Leistbarkeit.

Vor dem Hintergrund einer umfas-

senden Transformation erfordert 

die angestrebte Dekarbonisierung 

des Energiesystems mehr Dezentra-

lisierung und Polyzentralität der 

Governance-Strukturen (Goldthau, 

2014). Dafür müssen wir unser 

bereits vorhandenes Wissen noch 

besser vernetzen und gewinnbrin-

gend nutzen, wie auch unsere 

Gewohnheiten kritisch hinterfragen 

und für das Neue offen sein. Dezen-

tralisierung und Polyzentralität 

bedingen nicht zuletzt einen Wandel 

von räumlichen und organisatori-

schen Strukturen und Prozessen. Es 

liegt auf der Hand, dass dieser 

systemische Wandel mit sozialen 

Veränderungen und neuen sozialen 

Beziehungen einhergeht und daher 

nicht nur technische oder rechtliche, 

sondern auch ganz wesentlich 

soziale Aspekte beinhaltet.

Angesichts der Konjunktur von EGs 

lässt sich geradezu prototypisch 

fragen, wie gesellschaftliche Inno-

vationen erfolgreich ineinander-

greifen, um die angestrebte Trans-

formation zu ermöglichen und 

inwiefern dafür neue soziale Prak-

tiken in der Form von Organisati-

onsmodellen, Nutzungsmustern und 

regionalen Beziehungen wirksam 

sein können. 

Österreich nimmt im europäischen 

Kontext eine Vorreiterrolle ein, da 

die EU-Richtlinien zum Clean Energy 

for All Europeans Package (CEP) 

bereits 2021 vollständig in nationales 

Recht integriert wurden und damit 

die zentrale Grundlage für Energie-

gemeinschaften geschaffen wurde. 

Mittlerweile gibt es hierzulande 1.171 

lokale und regionale EEGs und 147 

Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) 

(Stand Februar 2024) (Fischer et al., 

2024). Gemeinschaftliche Erzeu-

gungsanlagen (GEA) sind bereits seit 

2017 im Elektrizitätswirtschafts- und 

-organisationsgesetz (EIWOG §16) 

verankert. Gemeinschaftlich organi-

sierte Energieerzeugung, -speiche-

rung und -nutzung aus erneuerbaren 

Energiequellen können zahlreiche 

Vorteile bieten. Neben finanziellen 

Anreizen sind dies etwa direktere 

Beziehungen zwischen Verbrau-

cher*innen und Erzeuger*innen, wie 

auch Selbstermächtigung und je 

innovations
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Wenn Individuen, Kollektive, Haus-
halte, KMUs etc. sowohl Strom pro-
duzieren als auch verbrauchen bzw. 
verschiedene aktive Rollen im Energie-
system einnehmen, spricht man von 
Energie-Prosumer*innen (European 
Environment Agency, 2022). Im euro-
päischen Kontext gibt es verschiedene 
Prosumptionsmodelle, wie beispiels-
weise Energiegemeinschaften, die es 
unterschiedlichen Akteur*innen er-
möglichen, einen Beitrag zur Energie-
wende zu leisten.

Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Geset-
zespaket wurde 2021 ein gesetzlicher 
Rahmen beschlossen, der sicherstellen 
soll, dass die Stromversorgung von Ös-
terreich bis 2030 zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Energieträgern erfolgt 
(Parlament Österreich, 2021). Dieses 
Gesetzespaket bildet die Grundlage 
für eine aktive Teilnahme der Bevöl-
kerung an der Energiewende in Form 
von Energiegemeinschaften. Konkret 
sind die Richtlinien zu EEGs im Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG 
§79 und §80 sowie im Elektrizitäts-

wirtschafts- und -organisationsgesetz 
– EIWOG 2010 §16c zu finden. Im EI-
WOG sind außerdem die rechtlichen 
Grundlagen zu BEGs (§16b EIWOG 
2010) sowie gemeinsame Regelungen 
für BEGs und EEGs (§16d, e EIWOG 
2010) festgeschrieben. Der Paragraph 
16a behandelt GEAs.

Bei einer Energiegemeinschaft schlie-
ßen sich mindestens zwei Teilneh-
mer*innen zusammen, um über Grund-
stücksgrenzen hinweg (bei GEAs auf 
derselben Liegenschaft) gemeinsam 

ENERGIEGEMEINSCHAFTEN UND NETZEBENEN IN ÖSTERREICH

nach räumlicher Ausdehnung der 

EGs dezentralere und lokale Strom-

kreisläufe. 

Trotz aller positiven Aspekte und der 

hohen Anzahl neu gegründeter EGs 

in den vergangen Jahren bestehen 

derzeit noch Hürden in der Umset-

zung. Dazu zählen u. a. ein hoher 

Aufwand rund um den Gründungs-

prozess, teils unzureichend ausfor-

mulierte rechtliche Rahmenbedin-

gungen, oder fehlendes Wissen über 

erfolgreiche Umsetzungen etc. 

Oftmals sind zentrale Akteur*innen, 

wie Eigentümer*innen oder Netz-

betreiber*innen nicht greifbar bzw. 

zeigen wenig Interesse an alterna-

tiven gemeinschaftlichen Modellen 

und erneuerbaren Energiequellen, 

was unter anderem direkt mit 

fehlenden Anreizen aufgrund des 

rechtlichen Rahmens zusammen-

hängt. Während die technischen 

Aspekte solcher Gemeinschaften 

weitgehend geklärt sind, wissen wir 

vergleichsweise wenig über die 

ökologische und soziale Wirkung 

und dahinterliegenden organisatori-

schen Mechanismen und Umset-

zungserfahrungen dieser alterna-

tiven Ansätze. 

Gerade vor dem Hintergrund immer 

komplexer werdender Systeme, ist 

ein Wissensaufbau und -transfer auf 

unterschiedlichen räumlichen und 

organisatorischen Maßstabsebenen, 

und die Befähigung unterschiedli-

cher sozialer Gruppen und 

Akteur*innen unumgänglich, um die 

Energiewende in demokratisch 

verfassten Gesellschaften einzu-

leiten und darüber hinaus zu 

beschleunigen. Einige Ansätze und 

Entwicklungen wie öffentliche Bera-

tungsstellen und Netzwerke, private 

bzw. unternehmerische Initiativen 

und Plattformen, die eine Beteili-

gung an der Energiewende erleich-

tern oder beispielsweise die Grün-

dung und den laufenden Betrieb von 

EGs unterstützen, sind hier wegwei-

send und wichtige Anknüpfungs-

punkte für einen kollektiven Lernpro-

zess. 

Wir haben drei dieser unterstüt-

zenden Pionier*innen zum 14. Offenen 

Netzwerktreffen (ONT) der future.lab 

Innovationswerkstatt im Mai 2024 

eingeladen, um über ihre Aktivitäten, 

Erfahrungen und Projekte zu spre-

chen (Moderation: Andreas 

Bernögger). Gemeinsam mit unseren 

Gästen und allen Interessierten sollte 

das Potenzial gemeinschaftlicher 

Formen der Energieerzeugung und 

-nutzung diskutiert und mit einem 

Erfahrungsaustausch über Chancen 

und Herausforderungen der Blick 

nach vorne gerichtet werden.
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Energie zu produzieren, speichern, 
verbrauchen und verkaufen. Grund-
sätzlich werden drei Modelle gemein-
schaftlicher Produktion und Verwer-
tung von Energie unterschieden:

Das Konzept der Gemeinschaftlichen 
Erzeugungsanlage (GEA) ermöglicht 
es, dass selbst produzierter Strom (z. B. 
PV-Anlage am Dach eines Mehrpartei-
enhauses) von mehreren Haushalten 
bzw. Zählpunktinhaber*innen genutzt 
werden kann, sofern diese an diesel-
be Hauptleitung angeschlossen sind. 
Hierbei wird das öffentliche Netz nicht 
genutzt, weshalb für jene Strommen-
gen auch keine Netzentgelte anfallen. 
Außerdem ist keine eigene Rechtsform 
erforderlich. Dieses Modell kann in 
Österreich seit 2017 umgesetzt wer-
den und gilt als Vorläufer der heutigen 
Energiegemeinschaften. (Klima- und 
Energiefonds, o. J. c)

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaf-
ten (EEG) können Energie in Form von 

Strom oder Wärme aus erneuerbaren 
Quellen erzeugen, speichern, verbrau-
chen und verkaufen. Diese sind räumlich 
begrenzt und deren Teilnehmer*innen 
müssen sich innerhalb des Konzessions-
gebiets eines Netzbetreibers befinden 
– sprich im Nahebereich einer oder 
mehrerer Erzeugungsanlagen. Beim 
Strombezug profitieren EEGs vom Ent-
fall des Erneuerbaren-Förderbeitrag, 
einer Befreiung von der Elektrizitäts-
Abgabe sowie reduzierten Netzentgel-
ten. Je nach Netzebene wird zwischen 
lokalen EEGs (Niederspannungsnetz) 
und regionalen EEGs (Mittelspannungs-
netz) unterschieden. Eine EEG ver-
langt eine eigene Rechtspersönlichkeit. 
Gerne gewählt werden Vereine oder 
Genossenschaften, es können jedoch 
auch andere Rechtspersönlichkeiten 
zur Gründung einer EEG herangezo-
gen werden. Teilnehmen dürfen natür-
liche Personen, Gemeinden, Rechtsträ-
ger von Behörden in Bezug auf lokale 
Dienststellen und sonstige juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder 

kleine und mittlere Unternehmen. (Kli-
ma- und Energiefonds, o. J. b)

Im Unterschied zu EEGs können sich 
Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) 
über Konzessionsgebiete mehrerer 
Netzbetreiber in ganz Österreich er-
strecken und sind auf das Teilen von 
Strom beschränkt. Außerdem bieten 
BEGs keine Vergünstigungen bei Netz-
entgelten und Abgaben. Die Vorteile 
von BEGs bestehen unter anderem 
darin, dass auch Großunternehmen 
daran teilnehmen dürfen und dadurch 
auch Energieversorgungsunterneh-
men nicht von einer Teilnahme ausge-
schlossen sind. Durch die Möglichkeit 
einer größeren räumlichen Ausdeh-
nung bieten BEGs mehr Möglichkeiten 
bezüglich Synergieeffekten zwischen 
unterschiedlichen Regionen, in denen 
aufgrund von Wetter bzw. Stromquel-
len unterschiedliche Stromproduk-
tionsbedingungen herrschen. (Klima- 
und Energiefonds, o. J. a)

Abb. 1 Netzebenen und Energiegemeinschaften 
© Ruth Höpler, future.lab auf Basis von Klima- und Energiefonds, 2024
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PIONIER*INNEN

Unsere Gäste beim ONT waren 

Franz Kok von der Ökostrombörse 

Salzburg, Martin Berlinger und 

Lukas Lienhart von energiegemein-

schaft.info und Theresa Haydn und 

Ulfert Höhne von der OurPower 

Energiegenossenschaft. Sie stellten 

unterschiedliche Ansätze vor, die 

zeigen, wie jede*r einen kleinen 

Beitrag zur nachhaltigen Energie-

wende leisten kann. Die anschlie-

ßende Diskussion verdeutlichte 

Herausforderungen aufgrund ver-

schiedener räumlicher Strukturen 

und komplexer Akteurskonstella-

tionen.

ÖKOSTROMBÖRSE SALZBURG –        

SINNHUB

Die Ökostrombörse Salzburg 

(Verein Öko Strombörse Salzburg, 

o. J.) wurde 2005 als gemeinnüt-

ziger Verein gegründet und besteht 

aus unterschiedlichen Trägerorga-

nisationen im Land Salzburg: AAE 

Naturstrom Vertrieb GmbH, Natur-

schutzbund Österreich, Plattform 

gegen Atomgefahren und Salzburg 

AG. Unser Inputgeber Franz Kok 

war von Beginn an dabei und ist 

derzeit Vereinsobmann. Ziel der 

Ökostrombörse ist es, die Förde-

rung erneuerbarer Energien voran-

zutreiben. Hierfür bietet der Verein 

Beratungs- und Kommunikationsan-

gebote rund um das Thema an und 

begleitet bzw. unterstützt die Errich-

tung gemeinschaftlicher Erzeu-

gungsanlagen sowie die Gründung 

von EEGs. 

Außerdem werden neue Geschäfts-

modelle, wie beispielsweise soge-

nannte WohnGEAs, entwickelt. Eine 

gemeinschaftliche PV-Erzeugungs-

analage für zehn Wohnungen wurde 

in Salzburg Stadt bereits umgesetzt. 

Die Dachfläche der Liegenschaft 

wird von den Eigentümer*innen an 

die gemeinnützige-Energie-Anlagen 

GmbH (gGEAn GmbH, Tochter der 

Ökostrombörse) für eine Laufzeit 

von 30 Jahren vermietet. Diese 

Abb.2 Energiegemeinschaften in Österreich © Ruth Höpler, future.lab auf Basis von Klima- und Energiefonds, 2024 
(Kartengrundlage: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 2021)
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wiederum errichtet und betreibt dort 

eine PV-Anlage inklusive Batterie-

speicher, dessen erzeugter Strom 

direkt in das hauseigene Leitungs-

netz eingespeist wird. Um den 

erzeugten Strom nutzen zu können, 

erwerben die Haushalte sogenannte 

Strombezugsrechte.1  Im Jahr 2022 

errichtete die Ökostrombörse Salz-

burg im Rahmen der EEG SINNhub 

mit rund 170 Teilnehmenden ein 

Kleinwasserkraftwerk am Salzburger 

Almkanal. Seit Mitte 2023 erzeugt 

das Kraftwerk rund 300.00 kWh 

Ökostrom pro Jahr. Durch den 

Erwerb eines Strombezugsrechts 

erhält der/die Stromabnehmer*in 

ein Recht auf eine Anteilszuweisung 

der Produktionsanlage. Verteilung 

und Abrechnung des Servicetarifs 

erfolgen über die Energiegemein-

schaft (EEG). 

Trotz der erzielten Erfolge bei der 

Umsetzung, verortet Franz Kok 

einige Herausforderungen bei den 

rechtlichen Rahmenbedingungen 

und Abrechnungsmöglichkeiten von 

EEGs. In diesem Zusammenhang 

sind nach wie vor viele Fragen (auf 

politischer) Ebene zu klären.

ENERGIEGEMEINSCHAFT.INFO

Lukas Lienhart und Martin Berlinger 

von energiegemeinschaft.info wollen 

den Zugang zu sauberer Energie für 

alle erleichtern, sodass mehr 

1 Ein Strombezugsrecht ist wie eine Vorauszahlung für die Stromlieferung über einen festgelegten Zeitraum. Über diese kann die gGEAn 
GmbH die gemeinschaftliche Stromerzeugungsanlage finanzieren (Verein Öko Strombörse Salzburg, 2024).

Menschen davon profitieren können. 

Die Plattform energiegemeinschaft.

info wendet sich sowohl an Privat-

personen als auch an Unternehmen 

(KMUs) und Gemeinden und soll 

dabei helfen, bürokratische Hürden 

zu minimieren und Prozesse zu 

vereinfachen – sprich „mit wenigen 

Klicks Teil einer Energiegemein-

schaft zu werden“. Deren Leistungen 

reichen von Planung und Gründung, 

über Betrieb und Administration hin 

zu Abrechnungen von EEGs. Die 

GmbH mit vier Mitarbeitern ist in 

Graz ansässig und hauptsächlich in 

der Steiermark in der Region Graz 

und im Murtal tätig. Insgesamt sind 

zwölf regionale EEGs sowie eine 

BEG auf der Plattform registriert. 

(BKL Solutions GmbH, o. J.)

Einen wesentlichen Vorteil dieser 

Gemeinschaften sehen die beiden in 

der Kostenersparnis, die für viele 

einen großen Anreiz darstellt. Gerade 

in kleineren Gemeinden organisierten 

sie erfolgreiche Informationsveran-

staltungen und stießen auf aufge-

schlossene Bürgermeister*innen, die 

solche Vorhaben unterstützen und in 

ihrer Gemeinde aktiv vorantreiben. 

Im Gegensatz dazu stellt sich die Situ-

ation im Stadtgebiet von Graz 

wesentlicher komplizierter dar, da 

eine Vielzahl an Akteur*innen betei-

ligt und für unterschiedliche Angele-

genheiten zuständig ist. Zudem sind 

die Grenzen der Netzbereiche nicht 

mit Administrationsgrenzen ident, 

was wiederum zu weiteren Hürden 

und zu diversen politischen Zustän-

digkeiten führt.

OURPOWER ENERGIE-                              

GENOSSENSCHAFT

Mit dem Ziel eine österreichweite 

Online-Plattform für Stromkäu-

fer*innen und -verkäufer*innen zu 

schaffen, wurde 2018 die Europäische 

Energiegenossenschaft OurPower 

(OurPower Energiegenossenschaft, 

o. J.) mit Sitz in Wien gegründet. Ulfert 

Höhne, Vorstand und Gründungsmit-

glied von OurPower, sieht in der 

Genossenschaft eine stabile Organi-

sationsform, mit dem Ziel, die Ener-

gieversorgung in die Hand von Bürge-

rinnen und Bürgern zu geben. Jedes 

Mitglied erwirbt mindestens einen 

Anteil und trägt damit zum Aufbau 

und zur Weiterentwicklung des 

OurPower-Marktplatzes bei. Darüber 

hinaus ist die Genossenschaft in 

Förderprojekte der EU involviert.

Über den OurPower-Marktplatz kann 

Strom gekauft und verkauft werden. 

Die rund 1.000 Stromkund*innen 

wählen drei bis vier Ökostromquellen 

von ca. 320 Erzeuger*innen selbst aus. 

Abgesehen von Erzeuger*innen von 

Sonnenstrom sind derzeit auch 20 

Wasserkraftwerke, zwei kleine Wind-

parks und eine Biogasanlage mit 

dabei. Auf diese Weise entstehen 



MEINE, DEINE, UNSERE ENERGIE 6

regionale „Strombeziehungen“ zwi-

schen Verbraucher*innen und Erzeu-

ger*innen. Seit dem Inkrafttreten des 

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetztes 

2022 unterstützt OurPower ebenfalls 

beim Aufbau und der Konzeption von 

EEGs (Erneuerbare Energiegemein-

schaften) sowie bei Abrechnungsan-

gelegenheiten im laufenden Betrieb. 

An der Genossenschaft sind bereits 

über 900 Mitglieder beteiligt und es 

werden stetig mehr.

Zentrales Anliegen der Genossen-

schaft ist die Selbstermächtigung von 

Bürger*innen sowohl beim Strom-

bezug als auch bei der Stromerzeu-

gung. Beispielsweise wird bei der 

Jahresrechnung genau aufgeschlüs-

selt, wie viele kWh von welchem*r 

Erzeuger*in bezogen wurden und an 

wen das Stromgeld fließt. Erzeu-

ger*innen setzen ihren Strompreis 

selbst fest und wissen genau an wen 

wie viel verkauft wurde. Die Stadt- 

sowie Landbevölkerung kann sich 

gleichermaßen an diesem österreich-

weiten Netzwerk beteiligen und 

Genossenschaftsmitglied, Strom-

kund*in oder Stromverkäufer*in 

werden.

WER KANN MITMACHEN?

Die Beiträge unserer Pionier*innen 

zeigten verschiedene Modelle und 

Organisationsformen, wie sich Bür-

ger*innen aktiv an der Energie-

wende beteiligen können. Alle drei 

verbindet das Ziel, eine aktive Betei-

ligung an der Energiewende 

möglichst einfach zu gestalten, 

indem komplexe, bürokratische 

Prozesse vereinfacht werden. Die 

Ökostrombörse und die Energiege-

nossenschaft OurPower setzten 

bereits vor Inkrafttreten des Erneu-

erbaren-Ausbau-Gesetzes innova-

tive Organisationsformen und Betei-

ligungsformate um. Die Ökostrom-

börse Salzburg entstand als Reaktion 

auf die Strommarktliberalisierung 

2005 rund um Umwelt- und Natur-

schutzorganisationen, um interes-

sierte Bürger*innen an einer klima-

freundliche Energieproduktion zu 

beteiligen (Verein Ökostrombörse 

Salzburg, o. J.). Im Unterschied dazu 

agiert die OurPower Energiegenos-

senschaft als österreichweiter Markt-

platz für Stromkonsument*innen und 

-erzeuger*innen. 

Grundsätzlich können Privathaushalte, 

Unternehmen (bei EEGs nur KMUs), 

Dienstleister und Verwaltungen Teil 

einer Energiegemeinschaft werden. 

Typische Organisationsformen für EGs 

sind Vereine oder Genossenschaften, 

grundsätzlich sind auch andere 

möglich. Nach Akteur*innen werden 

Nachbarschafts- und Familien EEGs, 

Gemeinde geführte EEGs und Dienst-

leistung geführte EEGs unterschieden 

(Fischer et al., 2024). Die Plattform 

energiegemeinschaft.info will insbe-

sondere Gemeinden ermutigen, hier 

eine Vorreiterrolle einzunehmen und 

ihre Bürger*innen zu aktivieren.

WAS BRINGEN EGs?

EGs bieten zahlreiche Vorteile für 

Verbraucher*innen und Erzeuger*-

innen und können einen gesamtge-

sellschaftlichen Mehrwert schaffen. 

Aus Verbraucher*innen-Perspektive 

bieten insbesondere lokale und 

regionale EGs sowie gemeinschaft-

Abb. 3 OurPower Marktplatz © OurPower Energiegenossenschaft SCE mbH
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liche Erzeugungsanlagen den 

Vorteil einer Netzentgeltreduktion 

bzw. Wegfall von Gebühren. Da EGs 

die Energiepreisgestaltung selbst in 

der Hand haben, sind sie unabhän-

giger von Energiekonzernen. Grund-

sätzlich sollen sowohl Erzeuger*-

innen als auch Verbraucher*innen 

von einer EG wirtschaftlich profi-

tieren. Der Energieeinkaufspreis 

innerhalb einer EG sollte so gewählt 

sein, dass dieser für Verbrau-

cher*innen günstiger als der Strom-

preis konventioneller Anbieter ist. 

Umgekehrt sollte der Energiever-

kaufspreis für Erzeuger*innen höher 

als konventionelle Einspeisetarife 

sein, wodurch die Wirtschaftlichkeit 

der Anlagen gesteigert werden 

kann. 

Insgesamt besteht durch diese 

Dezentralisierung das Potenzial, 

das Netz zu entlasten, allerdings nur 

wenn sich die Verbrauchs- und 

-produktionskurve angleichen. EGs 

können dazu beitragen, den Ausbau 

der Erzeugungskapazitäten aus 

erneuerbaren Energien voranzu-

treiben (Fischer et al., 2024). Ener-

gieversorgungsunternehmen spie-

len nach wie vor eine zentrale Rolle, 

um den Strombedarf abseits der 

erneuerbaren Energien zu decken 

bzw. um Überschüsse abzukaufen. 

Ein wichtiger Beitrag, den EGs 

leisten können, ist mehr Bewusst-

seinsbildung über Energiever-

brauch und -produktion sowie eine 

aktive Beteiligung der Bevölkerung 

an der Energiewende. Abgesehen 

von wirtschaftlichen Vorteilen, 

bietet eine Mitgliedschaft in einer 

EG auch soziale Vorteile. 

WELCHE HERAUSFORDER-  
UNGEN GIBT ES?

Trotz zahlreicher Vorteile und vorhan-

dener gesetzlicher Grundlagen 

bestehen nach wie vor einige Hürden 

bei der Etablierung von Energiege-

meinschaften sowie anderer alterna-

tiver Organisationsmodelle in diesem 

Bereich. Zunächst zieht die Gründung 

einer EG einen hohen bürokratischen 

Aufwand mit sich. Neben der Etablie-

rung einer rechtsgültigen Gesell-

schaftsform muss ein Vertrag mit dem 

Netzbetreiber abgeschlossen werden. 

Darüber hinaus ist eine Zusatzverein-

barung (Zusatzvertrag zum Netzzu-

gangsvertrag) zwischen den ein-

zelnen Mitgliedern und dem Netzbe-

treiber erforderlich. Sobald die 

Energiegemeinschaft an die Markt-

kommunikation angebunden ist, 

fallen laufende administrative 

Aufgaben, wie beispielsweise die 

Abrechnung an. Nachdem es sich 

hierbei um teils komplexe Aufgaben 

mit ggf. steuerrechtlichen Fragestel-

lungen handelt, bieten immer mehr 

Dienstleistungsplattformen, wie jene 

unserer Pionier*innen, entsprechende 

Services an bzw. gründen selbst EGs.

Neben diesen unmittelbaren Hürden, 

erschweren oftmals weitere externe 

Rahmenbedingungen den Aufbau 

und die Organisation von Energiege-

meinschaften. Eine besondere 

Herausforderung stellt die Vielzahl 

der beteiligten Akteur*innen und 

deren unterschiedliche Interessens-

lagen dar, wobei hier regionale 

Zusammenhänge von Bedeutung sind 

und durchaus Unterschiede zwischen 

ländlichen und städtischen Räumen 

bestehen können. In der Diskussion 

wurde deutlich, dass die Vorausset-

zungen für EGs in ländlichen Räumen 

aufgrund weniger komplexer Eigen-

tumsverhältnisse und überschaubarer 

Akteurslandschaften tendenziell 

einfacher sind. So befinden sich etwa 

84 EEGs in Wien, während es in ganz 

Österreich bereits über 1.650 EEGs 

gibt (Stand Juni 2024) (E-Control, 

2024). Neben der Frage nach 

vermeintlichen Unterschieden zwi-

schen Stadt und Land interessieren 

hier vor allem die komplexen regio-

nalen Beziehungen, die im Zuge der 

Transformation wirksam werden. 

Energieunternehmen, Netzbetreiber 

und unterstützende Institutionen der 

Energiewende sind beispielsweise 

meist in zentralen Strukturen und 

Lagen verortet, womit soziale Interak-

tionen in der Region von einer 

gewissen bürokratischen Hierarchie, 

räumlichen Distanz und Präferenz für 

urbane Qualitäten geprägt sein 

können. Zugleich zeigt sich, dass in 

Städten spezifische Hürden, wie die 

komplexen Eigentumsverhältnisse 

auf einer Liegenschaft aufgrund der 

höheren Bebauungsdichte, einer 

Energiewende durch Dezentralisie-

rung entgegenstehen können.
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UNTERSCHIEDLICHE RÄUMLICHE   

STRUKTUREN

In ländlichen Gebieten sind Bewoh-

nende häufig auch Besitzer*in der 

Immobilie bzw. des Grundstücks und 

haben daher die notwendige 

Entscheidungsbefugnis, wenn es 

beispielsweise um die Errichtung 

von Erzeugungsanlagen geht. 

Einige Haushalte im ländlichen 

Raum, die einer EG beitreten, haben 

bereits eine PV-Anlage in Betrieb 

und sind somit Prosumer*innen – 

sprich Energie-Produzent*innen 

und -konsument*innen zugleich.

Auch für Gemeinden selbst bietet 

das Erneuerbaren-Ausbau-Geset-

zespaket großes Potenzial, um bei-

spielsweise im Zusammenschluss 

mit anderen Gemeinden oder 

Akteur*innen Energie aus erneuer-

baren Quellen zu gewinnen. Hierfür 

ist allerdings die Zustimmung des 

Gemeinderats erforderlich. Auß-

erdem unterliegen öffentliche 

Auftraggeber, wie Gemeinden, dem 

Vergaberecht und müssen bei 

Auftragsvolumen über 100.000 Euro 

eine österreichweite Ausschreibung 

durchführen, was zu Verunsiche-

rung und Zurückhaltung führen 

kann. Obwohl bei kleineren 

Aufträgen eine Direktvergabe 

zulässig ist, holen sich kleinere 

Gemeinden üblicherweise drei 

Angebote ein, um das Vorhaben 

politisch zu legitimieren.

Laut Lukas Lienhart und Martin 

Berlinger schränken die Vorgaben 

der Energielieferanten den Hand-

lungsspielraum der Gemeinden 

zusätzlich ein. Stromlieferanten 

sehen die zunehmende Etablierung 

von EGs oftmals kritisch und vermit-

teln Gemeinden eine entspre-

chende Haltung. Günstige Stromlie-

Abb. 4 Öko Strombörse Salzburg: Drohnenbild Wohn-GEA Bayerhamerstrasse in 5020 Salzburg © Hans-Peter Traunig
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ferbedingungen werden dann an 

eine gewisse Kilowattstundenan-

zahl mit sehr geringer Schwan-

kungsbreite genknüpft. Dadurch 

wird der Ausbau erneuerbarer Ener-

giequellen, wie PV-Anlagen, 

erschwert, da diese natürlicher-

weise höheren Schwankungen 

unterliegen. Hier wünscht sich das 

Team von energiegemeinschaft.info 

klarere gesetzliche Rahmenbedin-

gungen, um derartige Benachteili-

gungen zu unterbinden.

In Städten bzw. dicht besiedelten 

Räumen ist die Situation etwas 

komplexer, da Mehrparteienhäuser 

oft eine sehr diverse Eigentümer*in-

nenstruktur aufweisen und tenden-

ziell mehr Menschen in Mietwoh-

nungen leben. Gerade im Bestand 

stellt diese hohe Diversität eine 

große Hürde für die Errichtung von 

PV-Anlagen auf Dachflächen dar. 

Hinzu kommt, dass Mieter*innen, 

die nicht längerfristig in einer 

Wohnung bleiben (können), weniger 

Interesse an einer solchen Investi-

tion bzw. keine finanziellen 

Ressourcen haben. Für Eigentü-

mer*innen – insbesondere von Zins-

häusern, die einer Vollanwendung 

des Mietrechtsgesetzes unterliegen 

– fehlen finanzielle Anreize für Sanie-

rungen. Auch die demografische 

Struktur in Städten unterscheidet 

sich vom ländlichen Raum und 

gerade die in Städten häufiger 

anzutreffende jüngere Generation 

haben eine geringere Bereitschaft 

sich langfristig zu binden.

EGS ALS DASEINSVORSORGE

Viele Hausgemeinschaften sind 

unterfinanziert und nicht in der Lage 

aus Instandhaltungsrücklagen eine 

gemeinschaftliche Erzeugungsan-

lage, die einen gewissen Anteil des 

Strombedarfs decken könnte, zu 

finanzieren. Dabei bieten die Dach-

flächen der Mehrparteienhäuser 

großes Potenzial für eine dezentra-

lere Energieversorgung und könnten 

in einem 4-5 Parteien Haus rund 50 

Prozent des Strombedarfs decken. 

Bei Gebäuden mit mehr Haushalten 

fällt der Anteil entsprechend 

geringer aus. Die WohnGEAs der 

Ökostrombörse sind ein guter Ansatz, 

um Strom für Hausgemeinschaften 

auf der eigenen Dachfläche mit 

geringem bürokratischen Aufwand 

für die Haushalte umzusetzen. Mit 

privaten Hausverwaltungen wurden 

vergleichsweise gute Erfahrungen 

gemacht, wohingegen die gemein-

nützigen Hausverwaltungen eine 

gewisse Trägheit und Widerstand 

bei solchen Veränderungen 

aufweisen. Ein weiteres Hindernis 

bei der Vermietung der Dachfläche 

an Dritte ist die notwendige Einstim-

migkeit bei den gemeinnützigen 

Bauträgern. 

Franz Kok von der Ökostrombörse 

plädiert daher stark dafür, gemein-

nützige Bauträger zukunftsfitter für 

eine sozial-ökologische Transforma-

tion zu machen und die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen dahingehend 

anzupassen. Gerade klassischen 

Versorgungsunternehmen im öffentli-

chen Eigentum fehle die Innovations-

kapazität für dezentrale Modelle der 

Energieversorgung bzw. -produktion. 

Daher sind auch neue Formen des 

Energiemarktzugangs unumgäng-

lich. Insbesondere für Bestandsge-

bäude braucht es klare gesetzliche 

Rahmenbedingungen, um beispiels-

weise die Ausstattung der Dächer 

mit PV-Anlagen zu vereinfachen und 

attraktiver zu machen.

Aus Sicht der Plattform energiege-

meinschaft.info ist es in urbanen 

Gebieten – im konkreten Fall der 

Stadt Graz – ungemein komplizierter 

die relevanten Akteur*innen zu errei-

chen. Große Energielieferanten, wie 

die Graz AG, haben oftmals nicht die 

notwendigen Strukturen und Zustän-

digkeiten, um sich näher mit EGs zu 

befassen. Außerdem sind die Netz-

bereiche im Unterschied zu vielen 

ländlichen Gemeinden häufig nicht 

mit administrativen Grenzen ident.

UNTERSCHIEDLICHE ZIEL-
GRUPPEN MITNEHMEN

Für viele Bürger*innen ist Energie-

versorgung eine unsichtbare Infra-

struktur, die erst durch den dezent-

ralen Ausbau erneuerbarer Ener-

giequellen mehr in den Fokus rückt. 

Jede*r ist Stromverbraucher*in und 

die wenigsten Menschen befassen 

sich in ihrem Alltag mit Energiewirt-

schaft oder Stromproduktion 

aufgrund von fehlendem Interesse 
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oder Zeitmangel. Gerade wenn es 

um EGs und ähnliche Modelle geht, 

fehlt der Zugang zu Informationen 

und Wissen über mögliche Förde-

rungen – sowohl bei Bürger*innen 

als auch bei Gemeinden und 

anderen Akteur*innen.

Ein weiterer Aspekt sind soziodemo-

grafische Unterschiede. Das Thema 

Energie bzw. Strom ist tendenziell 

männlich besetzt, was sich auch in 

den Teamzusammensetzungen 

unserer Pionier*innen wieder-

spiegelt. Abgesehen von der 

OurPower Energiegenossenschaft 

sind die Teams überwiegend bzw. 

ausschließlich männlich. Auch in 

vielen Energiegemeinschaften sind 

Männer in führenden Positionen. 

Für sozial benachteiligte Gruppen 

sind derartige Modelle schwerer 

zugänglich. Wie bereits angespro-

chen, unterscheiden sich auch die 

Vorstellungen der eher jüngeren 

Stadtbevölkerung von jenen der 

Hausbesitzer*innen in ländlichen 

Gebieten.

Daher sind eine zielgruppenspezifi-

sche Kommunikation und entspre-

chende Beratungsstellen essenziell, 

um den Zugang zu erneuerbaren 

Energiequellen und entsprechenden 

Organisationsstrukturen zu deren 

effizienter Nutzung möglichst einfach 

zu gestalten. Die Erfahrungen der 

UIV Urban Innovation Vienna GmbH 

– die Beratungsstelle für EGs in Wien 

– haben gezeigt, dass es sich beim 

Aufbau von Energiegemeinschaften 

bewährt hat an bestehende Gemein-

schaften, wie z. B. Sportvereine, 

Kirchen-Gemeinschaften, anzuknü-

pfen. Dort sind soziale und organisa-

torische Strukturen bereits vor-

handen, die um eine Energiegemein-

schaft „erweitert“ werden können.

Neben den Beratungen und Dienst-

leistungen der drei vorgestellten 

Pionier*innen gibt es zahlreiche 

andere Anlaufstellen, Plattformen 

und Softwares, die eine aktive Betei-

ligung an der Energiewende verein-

fachen und Wissen zur Verfügung 

stellen. Das Klimaschutzministerium 

(BMK) hat den Klima- und Energie-

fonds beauftragt, die Österreichi-

sche Koordinationsstelle für Energie-

gemeinschaften ins Leben zu rufen 

und zu betreiben. Zahlreiche Infor-

mationsmaterialien sowie Vertrags-

vorlagen werden auf einer eigenen 

Plattform zur Verfügung gestellt und 

Beratungen angeboten (Klima- und 

Energiefonds, 2024). Neben der 

bundesweiten Koordination, gibt es 

außerdem in jedem Bundesland eine 

offizielle Beratungsstelle. Auch die 

E-Control, die Strom- und Gas-Regu-

lierungsbehörde für Konsu-

ment*innen, stellt Informationen 

rund um das Thema Energie und 

EGs auf ihrer Website zur Verfügung.

NACHHALTIGE ENERGIE FÜR ALLE?

Um möglichst vielen Menschen 

einen Zugang zu sauberer Energie 

zu ermöglichen, ist ein niederschwel-

liger Zugang notwendig. Braucht es 

in urbanen Gebieten einen eigenen 

Typ von „Kümmerer“, der oder die 

sich der komplexen Aufgaben und 

Prozesse annimmt? In ländlichen 

Gebieten nehmen oft Bürgermeis-

ter*innen diese Rolle ein. Grund-

sätzlich sehen sich auch Platt-

formen, wie energiegemeinschaft.

info, unabhängig von den räumli-

chen Strukturen als solche. Mit 

dieser Art von Bürger*innenbeteili-

gung geht ein gewisses Empower-

ment einher, unterschiedliche 

Menschen treffen aufeinander und 

vernetzten sich. In weiterer Folge 

kümmern sie sich aktiver um ihre 

Energieversorgung und ändern im 

Idealfall schrittweise ihr Verbrauchs-

verhalten.

Um jedoch „alle“ einzubinden, 

braucht es einen Perspektiven-

wechsel. Franz Kok sieht die Ausstat-

tung mit erneuerbaren Energie-

quellen, wie zum Beispiel 

PV-Anlagen auf Dächern, als wich-

tigen Aspekt der Daseinsvorsorge 

und vergleicht diese mit Liftanlagen, 

die allen Bewohnenden zur Verfü-

gung stehen. Es brauche einen inte-

grativen Ansatz, sodass die Kosten-

sparmöglichkeiten auch bei jenen 

ankommen, die es wirklich 

notwendig haben. Vor dem Hinter-

grund steigender Energiearmut 

(siehe dazu Nachlese zu „Kälte in 

der Stadt“), haben EGs großes 

Potenzial Energiearmut entgegen-

zuwirken. Um jedoch Bestandsge-

bäude dahingehend zu transfor-

mieren und die Dachflächen mit 
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PV-Anlagen auszustatten, braucht 

es daher entsprechende ange-

passte rechtliche Rahmenbedin-

gungen.

FAZIT & AUSBLICK

Die Erfahrungswerte der drei 

Pionier*innen verdeutlichen die Viel-

zahl an Möglichkeiten, wie der Weg 

zu erneuerbarer Energie und deren 

Ausbau vorgetrieben werden können, 

um die Energiewende zu beschleu-

nigen. Alle drei wollen einen 

möglichst niederschwelligen Zugang 

zu neuen Organisationsformen, wie 

EGs oder direkten Strombezie-

hungen, ermöglichen und komplexe 

Prozesse bei der Gründung und dem 

Betrieb von EGs vereinfachen. 

Während es bei klassischen (zent-

ralen) Energiesystemen sehr klare 

Rollen, wie Versorger*in, Netzbetrei-

ber*in und Kund*in gibt, entwickeln 

sich im Zuge der Energiewende eine 

größere Rollenvielfalt bis hin zu einer 

-umkehr und neuartige räumliche 

Beziehungen. Das bringt soziale 

Veränderungsprozesse mit sich und 

erfordert umfassende Innovations-

prozesse.

Die Beantwortung der Frage nach 

der Rolle von Energiegemein-

schaften bei der Energiewende 

erfordert auch einen Blick auf die 

Energiebilanz Österreichs nach 

unterschiedlichen Sektoren: Wäh-

rend die elektrische Energie, die nur 

einen kleinen Anteil des Energiebe-

darfs in Österreich ausmacht und in 

der Jahresbilanz 2023 bereits zu 88 

Prozent aus erneuerbaren Energien 

besteht (Statistik Austria, 2023) – 

auch abseits von EGs –, ist bei der 

Wärmeversorgung und im Mobili-

tätssektor noch viel zu tun. Obwohl 

in EEGs sowohl Strom als auch 

Wärme geteilt werden kann, spielt 

letztere bisher eine eher untergeord-

nete Rolle. Hier besteht noch Poten-

zial für künftige Lösungen.

Angesichts der komplexen Heraus-

forderungen wird für eine radikal 

transformative Systemveränderung 

eine Kombination verschiedener 

innovativer Ansätze benötigt. Hier 

gilt es nicht zuletzt im Hinblick auf 

soziale und ökologische Gerechtig-

keit die Spielräume, Chancen und 

Herausforderungen von transforma-

tiven sozialen Praktiken sowie deren 

Wirksamkeit für die Energiewende 

noch besser zu verstehen. Die 

Forschungs- und Innovationsland-

schaft kann mit dem kontinuierlichen 

Zuwachs an Wissen aus Untersu-

chungen und experimentellen 

Anwendungen sowie mit dem 

gezielten Aufbau von Qualifizie-

rungsnetzwerken, Innovationsla-

boren und Forschungsclustern wich-

tige Voraussetzungen für die Ener-

giewende schaffen. EGs zählen in 

diesem Umfeld zum vielbeachteten 

Neuzuwachs.



IMPRESSUM

Hintergrund 
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